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RS OGH 1970/6/24 3Ob68/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1970

Norm

EO §44 Abs2 Z1 A1

Rechtssatz

Das Exekutionsgericht ist nicht verp5ichtet, die im Aufschiebungsantrag angeführten, aber nicht angeschlossenen

Urkunden selbst beizuscha7en. Von der verp5ichteten Partei selbst hergestellten Urkunden sind überdies

grundsätzlich ungeeignet.

Entscheidungstexte

3 Ob 68/70
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